
Vorlage der Stadt Speyer 
 

 

Vorlagen-Nr.: 0057/2019 
 
Abteilung: Umwelt und Forsten Bearbeiter/in: Schwarz, Bernd, Dr. 

Haushaltswirksamkeit:  nein  ja, bei Produkt:       

Investitionskosten:  nein  ja Betrag:       

Drittmittel:  nein  ja Betrag:       

Folgekosten/laufender Unterhalt:  nein  ja Betrag:       
 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungsstatus 

Ausschuss für Stadtklima, 
Umwelt und Nachhaltigkeit 

11.09.2019 öffentlich Information 

 
Betreff:  Informationen zur 2. Abbaugenehmigung für das Kernkraftwerk Philippsburg 

Block 1 
 
 
 
Begründung: 
 
Für das Kernkraftwerk Philippsburg Block 1 (KKP 1) wurde mit Datum 7. April 2017 die 

Stilllegungs- und 1. Abbaugenehmigung (1. SAG) durch das Ministerium für Umwelt, Klima 

und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (UM BW) erteilt. Die 1. SAG ist bestandskräftig. 

KKP 1 ist stillgelegt. Anlagenteile werden abgebaut.  

Die EnBW Kernkraft GmbH (EnKK) hat am 21. Dezember 2017 den Antrag auf Erteilung 

einer 2. Abbaugenehmigung (2. AG) gestellt. Damit hat die EnKK die vorgesehene letzte 

Abbaugenehmigung gemäß den insgesamt geplanten Maßnahmen beantragt.  

 
 
 
Anlagen: 
 

 Informationen zur 2. Abbaugenehmigung gemäß § 7 Abs. 3 des Atomgesetzes für 

das Kernkraftwerk Philippsburg Block 1  

 Stellungnahme der Stadt Speyer vom 7. Mai 2015 zur 1. SAG KKP 1  

 Stellungnahme der Stadt Speyer vom 8. Juli 2019 zur 2. AG KKP 1 
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